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Voraussetzungen der mutmasslichen 

Einwilligung 
 

1. Eingriff in einwilligungsfähiges Individualrechtsgut 

2. Entscheidungsbedürftigkeit 

3. Eingriff im Rahmen des sozial Üblichen 

4. im Sinne des mutmasslichen Willens des Betroffenen 

 


